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(ZWM der Fakultät I) 
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§ 1 

Mitglieder 
(1) Die akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Lehrkräfte 

für besondere Aufgaben sowie wissenschaftlichen Hilfskräfte) der Philosophischen Fakultät der 
Universität Siegen bilden den Zusammenschluss der Mitglieder des wissenschaftlichen Mittelbaus der 
Fakultät I (ZWM der Fakultät I). 

(2) Der ZWM der Fakultät I ist eine Untergliederung der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mittelbaus der Universität Siegen (AWM). 

(3) Er arbeitet in fakultätsübergreifenden Angelegenheiten mit der AWM Siegen zusammen. 
(4) Die Vollversammlung des ZWM der Fakultät I tritt nach Bedarf zusammen, mindestens jedoch einmal im 

Semester. Sie wird vom Vorstand einberufen. 
 

§ 2 
Aufgaben 

(1) Die Organe des ZWM der Fakultät I vertreten die Interessen der Mitglieder des wissenschaftlichen 
Mittelbaus der Fakultät I gegenüber allen Hochschulorganen, insbesondere auch gegenüber dem 
Dekanat und dem Fakultätsrat der Fakultät I. 

(2) Dabei arbeiten sie mit den Vertreterinnen und Vertretern der Gruppe der akademischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultät I im Fakultätsrat sowie den weiteren ständigen Gremien 
der Fakultät und der Universität Siegen eng zusammen. 

(3) Im Übrigen wird hinsichtlich der Aufgaben des ZWM der Fakultät I auf das Statut der AWM verwiesen. 
 

§ 3 
Vorstand 

(1) Der Vorstand des ZWM der Fakultät I besteht entweder aus einer Sprecherin/einem Sprecher sowie 
einem Stellvertretenden Sprecher/einer Stellvertretenden Sprecherin oder aus einem Team dreier 
gleichberechtigter Sprecherinnen bzw. Sprecher. 

(2) Welche Form des Vorstands für die nächste Wahlperiode gebildet werden soll, entscheidet die 
Vollversammlung durch einfachen Beschluss vor einer Neuwahl des Vorstandes. 

(3) Die Zusammensetzung des Vorstands soll nach Möglichkeit die unterschiedliche fachliche 
Zusammensetzung der Mitglieder der Fakultät widerspiegeln. 

(4) Die Amtszeit des Vorstands beträgt ein Jahr. 
 

§ 4 
Besondere Bestimmungen zur Stimmberechtigung bei be stimmten Wahlen 

Bei Wahlen oder Abstimmungen zur Besetzung von Positionen, für die nach der Grundordnung der 
Universität Siegen, der Fakultätsordnung der Fakultät I oder sonstigem 
geltenden Recht explizit ausschließlich die wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen und Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben vorschlagsberechtigt sind, besitzen auch nur diese Stimmrecht. Darauf ist vom 
Versammlungsleiter/von der Versammlungsleiterin vor der Durchführung der jeweiligen Wahl bzw. 
Abstimmung hinzuweisen. 
 

§ 5 
Bestimmungen zur Änderung der Geschäftsordnung 

Zur Änderung dieser Geschäftsordnung ist eine Mehrheit von Zweidritteln der auf der  
beschlussfassenden Vollversammlung anwesenden Stimmberechtigten erforderlich; zu der  
Vollversammlung muss ordnungsgemäß eingeladen und die Änderung der Geschäftsordnung muss als 
ordentlicher Punkt auf der mit der Einladung bekannt gemachten Tagesordnung aufgeführt worden sein. 
 

§ 6 
Verweis auf das Statut der AWM 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Statuts der AWM zu den Gremien der AWM Siegen für die 
Gremien des ZWM der Fakultät I entsprechend. 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung tritt mit Annahme durch die Vollversammlung des ZWM der  
Fakultät I am 15.04.2013 in Kraft. 


